
Ausschreibung zur Betreibung einer Kindertageseinrichtung 
 
 
Die Stadt Kitzingen schreibt die Betriebsträgerschaft für eine neue Kindertageseinrichtung im 
Stadtgebiet sowie für eine Übergangslösung zur Deckung der aktuellen Betreuungsbedarfe 
bis zur Fertigstellung der neuen dauerhaften Einrichtung aus.  
 
 
Dauerhafte Einrichtung: 
Standort: Marshall-Heights-Ring 91 
Lage: neuer Stadtteil Marshall Heights 
Betreuungsalter: ab vollendetem 1. Lebensjahr bis Schulbeginn 
Platzzahl:  103 
Davon: 28 Krippenplätze,  

75 KiGa-Plätze  
(hier ist eine Gruppe gemischt mit Krippenkindern möglich) 

Besonderheiten: geplante Versorgungsküche, großzügige Außenspielfläche 
Größe: Gebäude ca. 1.000 m² Grundstück 5.632 m² 
Inbetriebnahme: voraussichtlich 01.01.2019 
Bilder sowie ein erstes Raumkonzept sind der Ausschreibung beigefügt. 
 
Sofern gewünscht, kann nach vorheriger Terminabsprache mit der Stadt Kitzingen eine 
Besichtigung des Objektes stattfinden. 
 
Bei der dauerhaften Einrichtung handelt sich um eine Einrichtung, die mit ihrer Eröffnung in 
den Bedarfsplan aufgenommen und deren Finanzierung auf der Grundlage des BayKiBiG 
erfolgen wird.  
 
Voraussetzung für die Übertragung der Betriebsträgerschaft ist der Abschluss der 
Kooperationsvereinbarung mit Defizitregelung zwischen dem Träger und der Stadt Kitzingen. 
Der Bewerber hat die anhängende Absichtserklärung zu unterzeichnen. 
 
Die Entscheidungsfindung erfolgt auf der Grundlage der konzeptionellen Vorstellungen, der 
betriebswirtschaftlichen Aspekte bzw. der Einordnung des Trägers in die Trägerstruktur der 
Stadt. 
 
Um die derzeitigen Betreuungsbedarfe abzudecken bzw. bis zur Inbetriebnahme der o. g. 
Kita soll ein Übergangsquartier eröffnet werden. Auch hierfür wird ein Betriebsträger gesucht. 
Der Betriebsträger obiger Kita verpflichtet sich, die Betriebsträgerschaft des 
Übergangsquartiers bis zur Fertigstellung der dauerhaften Einrichtung zu 
übernehmen. 
 
Übergangsquartier: 
Standort: n.n.  der finale Standort wird derzeit ermittelt. Zur Entscheidung steht eine  

Modulbauanlage direkt neben der obigen Einrichtung oder die ehem.  
Elementary School der Amerikaner (Marshall Heights Gebäude 350). 

Lage: Stadtteil Marshall Heights 
Betreuungsalter: ab vollendetem 1. Lebensjahr bis Schulbeginn 
Platzzahl: max. 50 (bei beiden Standorten) 
Davon: 25 KiGa-Plätze und bis zu 14 Krippenplätze bzw. eine altersgemischte Gruppe 
Inbetriebnahme: voraussichtlich 01.10.2017 bis zur Fertigstellung der dauerhaften 
Einrichtung. 
 
 
 



 
Um dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern nach § 5 SGB VIII Rechnung zu tragen, 
unterstützt die Stadt Kitzingen den Bestand bzw. die Erweiterung der Trägervielfalt im 
Stadtgebiet. 
 
 
Die Kita soll nach § 22 SGB VIII sowie nach BayKiBiG arbeiten. Sie ist für die Bildung, 
Erziehung und Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung bis zum Schuleintritt zu 
konzipieren. 
 
 
 
Benötigte Unterlagen: 
Für die Bewerbung sind folgende Unterlagen in zweifacher Ausführung einzureichen: 

- Anschreiben 
- Aussagen zur Rechtsnatur des Antragsstellers 
- Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe gem. § 75 SGB VIII 
- Leistungsübersicht des Antragsstellers 
- Geeigneter Nachweis der Wirtschaftlichkeit der Trägerschaft 
- Kalkulation der Betriebskosten für ein Kindergartenjahr 
- Finanzierungskonzept: 

Einreichung eines Finanzierungskonzepts, welches mindestens unter 
Berücksichtigung der angegebenen Kinderzahlen alle zu erwartenden Einnahmen 
und Ausgaben enthält.  
Der Träger hat ferner aufzuzeigen, in welchem Umfang er sich finanziell an der 
Erstausstattung (z. B. Möbel, Spielgeräte) einbringt. Die Stadt stellt dem Träger das 
Grundstück/Gebäude mietfrei zur Verfügung. 

- Trägerkonzept und Vorstellungen zum perspektivischen Einrichtungskonzept unter 
folgenden Schwerpunkten: 

o Motivation der Bewerbung 
o Fachlicher Schwerpunkt der Kita 
o Aussagen zur Förderung von Kindern mit Eingliederungshilfe 
o Stärken der Trägerschaft/Synergien für Innovationen 
o Aussagen zum Raumkonzept/zur Raumausstattung 
o Aussagen über geplante Öffnungs- und Schließzeiten 
o Aussagen über Staffelung der Elternbeiträge 
o Aussagen zu Arbeits- und Vertragsbedingungen für pädagogisches Personal 

inkl. Zusatzversorgung für die pädagogischen MitarbeiterInnen, Aussagen zur 
Tarifbindung 

o Investitionsbereitschaft des Trägers 
 
Sonstige Angaben: 

- Anerkennung der Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Kitzingen als 
Voraussetzung für den Betrieb der Kita und Unterzeichnung der Absichtserklärung 

- Die Betriebsführung erfolgt auf Grundlage des BayKiBiG, des Sozialgesetzbuches 
Achtes Buch und der Ausführungsverordnung zum BayKiBiG (z. B. 
Anstellungsschlüssel) 

- Die Platzvergabe erfolgt durch den Träger 
- Der Träger bedarf einer Betriebserlaubnis gem. § 45 SGB VIII 
- Die Öffnungszeiten sind bedarfsorientiert festzulegen 
- Der Träger rechnet die Verpflegungskosten der Kinder separat mit den Eltern ab 
- Der Träger wendet den für ihn gültigen Tarifvertrag an 

 
 
 
 



 
 
 
Wertungsmerkmale und Gewichtung: 
 
Für die Wertung der Angebote wird folgende Gewichtung festgelegt: 
 

1. pädagogisches Konzept/Darstellung zur besonderen Eignung, Schwerpunktsetzung 
der Kita/ Angaben zu Querschnittsaufgaben wie Integration, Inklusion, Partizipation 

Gewichtung 1,5 
 

2. Finanzierung/Wirtschaftlichkeit/Investitionsbereitschaft des Trägers 
Gewichtung 1,0 

 
 
 
Ausschlusskriterien: 

- Die Bewerbungsfrist wurde nicht eingehalten.  
- Die geforderten Bewerbungsunterlagen wurden nicht vollständig eingereicht. 
- Es wurde nicht ausreichend dargelegt, dass die Voraussetzungen zur Erteilung einer 

Erlaubnis für den Betrieb der Kindertagesstätte gemäß § 45 SGB VIII erbracht und 
die genannten Bedingungen erfüllt werden. 

 
 
Die Unterlagen sind in zweifacher Ausfertigung bei der Stadt Kitzingen im Sachgebiet 
Schulen/Sport/Jugend, Kaiserstraße 13-15, 97318 Kitzingen, einzureichen.  
Für Rückfragen zum Verfahren steht Ihnen Frau Thiele (Email: christina.thiele@stadt-
kitzingen.de, Tel.: 09321 20-1301 zur Verfügung. 
 
 
 
Ausschreibungsfrist:  13.04.2017 
 
 
 
 
Kitzingen, 03.03.2017 
 
 
 
Müller 
Oberbürgermeister 
 
 

  
 


